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VERORDNUNG

des Gemeinderates der Marktgemeinde Moosburg

mit welcher der Teilbebauungsplan ,Hotel Stallhofen“ verordnet wird

Aufgrund der Bestimmungen der §§ 48 und 50 des Karntner Raumordnungsgesetzes 2021 —

(2)

(2)

K-ROG 2021, LGBI Nr. 59/2021, wird verordnet:

1. Abschnitt (Allgemeines)
§1
Geltungsbereich

Diese Verordnung gilt flir das Grundsttick Nr. 224/18, KG 72145 Moosburg, im Ausmalf}
von ca. 12.630 m2.

Integrierenden Bestandteil dieser Verordnung bildet die zeichnerische Darstellung Gber
die festgelegten Bebauungsbedingungen (Anlage).

2. Abschnitt (Bebauungsbedingungen)
§2
MindestgroRe der Baugrundstiicke
Die Mindestgrofie des Baugrundstiicks betragt 12.000 m?2.

Ausgenommen von der festgelegten Mindestgrundstlicksgréfie sind Baugrundstticke flr
infrastrukturelle Einrichtungen, die dem &ffentlichen Interesse dienen.

§3

Bauliche Ausnutzung von Baugrundstiicken

Die bauliche Ausnutzung der Baugrundstlicke ergibt sich aus der Geschol3flachenzanhl
(GF2).

_ _ o ) Verhaltnis oberirdisch verbaute Flache zu
Die maximal zulassige GFZ betragt 1,3.  (Gesamtflache, im Wohngebiet tiblich 0,4-0,8

Bei der Berechnung zur Ermittlung der GFZ sind samtliche volumensbildende Bauwerke
zu berlcksichtigen, auch wenn diese lediglich eine Uberdachung ohne Seitenwénde
aufweisen.

§4

Bebauungsweise

Als zulassige Bebauungsweise wird die offene Bauweise festgelegt.


bioho
Hervorheben
Verhältnis oberirdisch verbaute Fläche zu Gesamtfläche, im Wohngebiet üblich 0,4-0,8


bioho
Textfeld
Verhältnis oberirdisch verbaute Fläche zu Gesamtfläche, im Wohngebiet üblich 0,4-0,8



(1)

(1)
(2)

(4)

Als Dachform wird das Flachdach mit einer DacGesamtflache, im Wohngebiet tiblich 0,4-0,8

(1)

§5
Bauhohe

Die zulassige Gebaudehdhe wird durch die Festlegung der Bauhdhe als Hoéchsthéhe
(Attikaoberkante) gemessen von der Eingangshéhe EOO bestimmit.

Die Eingangshéhe EOO (Erdgeschol¥fubodenoberkante) wird mit 515,00 Metern Uber

Adria festgelegt. Entspricht bei herkdmmlicher Bauweise

5 Stockwerken

Die maximal zulassige Bauhohe betragt 15,00 m.

Die maximal zulassige Bauhohe fur Uberbaubare Flachen auf ErdgescholRebene betragt
6,00 m. Mit dem Zeichen — V wird in der zeichnerischen Darstellung der festgelegten
Bebauungsbedingungen darauf hingewiesen.

Abweichend von den Bestimmungen in Abs. (3) und (4) durfen notwendige technische
Aufbauten wie Klima- und Luftungsanlagen, Aufzugstberfahrten u.a. die Attikaoberkante
um bis zu 1,50 m Uberschreiten, wenn ein Randabstand von mindestens 2,00 m zur
Attikainnenkontur einhalten wird.

§ 6

Baulinien
Es werden Baulinien ohne Anbauverpflichtung festgelegt.

Fir die ObergeschoRebenen wird eine zweite Baulinie ohne Anbauverpflichtung
festgelegt. Mit dem Zeichen — V wird in der zeichnerischen Darstellung der festgelegten
Bebauungsbedingungen darauf hingewiesen.

Ausgenommen von Abs. (1) und (2) sind unterirdische Bauteile wie Tiefgaragen,
Lichtschachte, Kabelkanale udgl., bauliche Anlagen im Rahmen der Freiflachengestaltung
wie Boschungsbefestigungen, Einfriedungen, Platzgestaltungen sowie infrastrukturelle
Einrichtungen wie Zufahrten, Parkplatze, Pfortnerhduschen, Schrankenanlagen,
Einhausungen und Uberdachungen fir Tiefgaragenrampen, Millsammelstellen u.&.

Der Verlauf der Baulinien ist in der zeichnerischen Darstellung der festgelegten
Bebauungsbedingungen dargestellt.

§7

Dachformen
Verhaltnis oberirdisch verbaute Flache zu

§8

Verlauf und AusmaR der Verkehrsflachen

Die fahrwegmalige ErschlieRung erfolgt Gber die Landesstralte L73 (Mitterteich Strale,
Pdrtschacher Stralle).


bioho
Hervorheben

bioho
Textfeld
Verhältnis oberirdisch verbaute Fläche zu Gesamtfläche, im Wohngebiet üblich 0,4-0,8


bioho
Textfeld
Entspricht bei herkömmlicher Bauweise 5 Stockwerken


(4)

Die Anzahl der nachzuweisenden KFZ-Stellplatze wird wie folgt festgelegt:
1 Stellplatz je Beherbergungseinheit
1 Stellplatze fir Besucher und Personal je 6 Beherbergungseinheiten

Stellplatze fir Besucher und Personal kénnen auch auf Grundstiicken in einer Entfernung
von maximal 50,00 m ab Geltungsbereichsgrenze nachgewiesen werden.

Bei sonstigen Nutzungen, die nicht im Zusammenhang mit der Fremdenbeherbergung
stehen, ist die Anzahl der erforderlichen Pkw-Abstellplatze im Baubescheid festzulegen.

§9

Baugestaltung

Bei der Planung und Errichtung von Gebauden und Bauwerken ist auf eine formal
reduzierte Formensprache zu achten.

Das aufgehende Mauerwerk der Erdgeschoflebene ist mindestens 2,00 m von den
Aulenwanden der ObergeschoRe zurlckversetzt auszufiihren, sodass ein
rickspringendes Sockelgeschol} entsteht.

Die Fassadenfarbgebung fir das Sockelgeschol} hat in gedeckten Farbténen zu erfolgen.
Grelle Farben sind ausgeschlossen.

Die Deckungs- und Fassadenoberflachen von Obergeschollen sind in ihrem
Erscheinungsbild vorwiegend als Holzfassade in der jeweiligen Naturfarbe oder in
Altholzgrau auszugestalten.

Betriebsstattenbezeichnungen, die am Gebaude befestigt sind, dirfen die Dach- bzw.
Attikaoberkante nicht Uberragen.

Die Errichtung freistehender Werbepylone ist unzulassig.

Dachflachen, sofern sie nicht durch technische Aufbauten belegt sind, sind aus
mirkroklimatischen Grinden entweder extensiv zu begrinen oder fir Photovoltaik- bzw.
Solaranlagen zu nutzen. PV- bzw. Solar-Module dirfen die jeweilige Attikaoberkante nicht
Uberragen. Bei der Gebaudestatik sind die entsprechenden Traglasten zu beachten.

§ 10

Gestaltung von AuBenanlagen

Die in der zeichnerischen Darstellung der festgelegten Bebauungsbedingungen mit einem
Bepflanzungsgebot fur die Randeingrinung belegten Flachen, sind als Grunfilter mit
standortgerechter Pflanzenauswahl zu bepflanzen, sodass ein reich strukturiertes
Griinband im Ubergang zur offenen Landschaft entsteht.

Auf den in der zeichnerischen Darstellung der festgelegten Bebauungsbedingungen mit
einem Bepflanzungsgebot fiir die inneren Freiflachen belegten Flachen, sind je
angefangene 200 m? Freiflache ein heimischer bzw. standortgerechter Laubbaum
(Qualitaten: Ho.mB/Co, 20/25) zu pflanzen, sodass im Freibereich ein Parkcharakter
entsteht.



(3) Auf den in der zeichnerischen Darstellung der festgelegten Bebauungsbedingungen mit
einem Bepflanzungsgebot fir die internen Verkehrsflachen belegten Flachen, sind je
angefangene 150 m? Freiflache ein heimischer bzw. standortgerechter Laubbaum
(Qualitaten: Kronenansatz ab 2,50m, Ho.mB/Co, 20/25) zu pflanzen, sodass ein
straRenraumwirksames Begleitgriin in Form von Baumreihen entsteht.

(4) Unterbaute Freiflachen, wie Tiefgaragendecken, sind im Mittel mit mindestens 0,70 m
fachgerechten Bodenaufbau zu Gberdecken und zu begriinen. Bei Baumpflanzungen auf
unterbauten Freiflachen betragt die Minimalaufbaustarke 1,50 m bei groRkronigen
Baumen, 1,20 m bei mittelkronigen Baumen und 1,00 m bei kleinkronigen Baumen.

(5) Flachen fur Wegeanlagen, Auflienterrassen, Platzgestaltungen und fir den ruhenden
Verkehr, sofern sie nicht der notwendigen ErschlieBung dienen, sind vorwiegend bzw.
nach Moglichkeit mit sickerfahigen Oberflachenmaterialien auszuftihren.

(6) Im Rahmen der erforderlichen Oberflachenwasserverbringung ist ein Entwasserungs-
/Retentionsmallnahmenkonzept im Sinne des Griin-Blauen Netzwerkes anzustreben.

(7) Einfriedungen sind sockellos, mindestens zu drei Viertel transparent und in einer
maximale Gesamthohe von 1,50 m auszubilden.

(8) Die Grun- und Freiflachengestaltung der Auflenanalgen ist Uber einen behdrdlich zu
genehmigenden Bepflanzungsplan zu regeln.

§ 11

Art der Nutzung von Gebauden

Die zuldssige Nutzung aller entstehenden Gebdude und baulichen Anlagen wird nach den
Bestimmungen des § 19 Abs. 2 K-ROG 2021, LGBI Nr. 59/2021 (Bauland reines Kurgebiet)
festgelegt.

3. Abschnitt (Schlussbestimmungen)
§12
Inkrafttreten

(1) Diese Verordnung tritt mit Ablauf des Tages der Kundmachung im elektronischen
Amtsblatt der Marktgemeinde Moosburg in Kraft.

(2) Mit dem Inkrafttreten tritt der Teilbebauungsplan ,SI-Concept” fur die Grundstucke 224/17
und 224/18, KG Moosburg, vom 13.03.1996, ZI. 031-2/1995 auler Kraft.

Der Burgermeister

Herbert Gaggl

(-Amtssignatur-)
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Marktgemeinde Moosburg — TBPL ,,Hotel Stallhofen*

Erlauterungen

1. Ausgangslage und Zielsetzung

Am westlichen Rand des Golfplatzes Moosburg-Pértschach wird die Errichtung eines
Hotelkomplexes beabsichtigt. Der betreffende Bereich liegt in der Ortschaft Stallhofen im
Nahbereich des Clubhauses und wurde bereits seit Beginn des Golfplatzbetriebes als
Eignungsstandort fir die Hotelnutzung betrachtet. Im Jahr 1996 wurde auf Grundlage eines
Hotelprojektes fiir die Grundstlicke 224/17 und 224/18, beide KG Moosburg, der
Teilbebauungsplan ,SI-Concept” verordnet. Allerdings kam das Projekt nie Uber die
Planungsphase hinaus.

Nunmehr wird ein konkretes Hotelprojekt fir das Grundstlick 224/18, KG Moosburg, in
Angriff genommen. Geplant ist ein Haus im hochwertigen Segment mit rund 250 Zimmern,
Tagungsraumen, Schwimmbad, Spa und Restaurant sowie samtlichen Anlagen fir einen
vollwertigen Hotelbetrieb. Grundlage fir den Teilbebauungsplan bildet der Vorentwurf
vom Architekturbliro SMAP Architektur- und Generalplanung GmbH, Berlin und
Lendarchitektur, Klagenfurt. Hinsichtlich der Gestaltung von Fassaden und AuB3enanalgen,
der energetischen Standards, der klimatischen Aspekte sowie des Einfligens in die
weitgehend offene Landschaft wird dem Vorhaben der Anspruch eines ,Leuchtturm-
projektes” unterstellt.

Zur Umsetzung des zuvor beschriebenen Hotelprojektes ist die Uberarbeitung des
bestehenden Teilbebauungsplanes ,SI-Concept” aus dem Jahr 1996 erforderlich. Im
Konkreten soll der urspriingliche Teilbebauungsplan aus dem Jahr 1996 aufgehoben
werden. Gleichzeitig wird fir das gegenstandliche Grundstiick 224/18, KG Moosburg, ein
neuer Teilbebauungsplan erlassen.

Wesentliche Zielsetzungen der Neuverordnung sind:

- Einfugen des konkreten Hotelprojektes in das sensible Landschaftsbild,

- Schaffung eines stiddtebaulichen Ubergangs zwischen der angrenzenden
Bestandsbebauung und der offenen Landschaft,

- Freihalten der Roten Gefahrenzone und Vermeidung von Schadenspotenzial,

- Gliederung der Baukorper zur Freihaltung von Sichtbeziehungen,

- Sicherstellung der gestalterischen Qualitaten von Gebduden und AuBenanlagen,
- Forderung der Tourismusentwicklung in der Gemeinde und der Region,

- Widmungskonforme Verwertung der Baulandreserve,

- Schaffung einer Rechtsnorm, mit der die administrative, juristische und fachliche
Umsetzung der kiinftigen Bebauung gewahrleistet wird.

Seite 1



Marktgemeinde Moosburg — TBPL ,,Hotel Stallhofen*

2. Lage und Beschreibung des Planungsgebietes

Das Planungsgebiet liegt in der Ortschaft Stallhofen westlich von Moosburg. Die nérdlich
angrenzenden Flachen sind durch den weit angelegten Golfplatz Moosburg-P&rtschach
belegt. Der als ,Schwarzes Moos” bezeichnete Landschaftsraum wird durch strukturreiche
Vegetationsformen charakterisiert. Im weiteren Umfeld befinden sich die Moosburger
Teiche. Uber die LandesstraBe L73 erreicht man in ca. 4 km das Zentrum Pértschach,
wodurch der Konnex zum touristischen Kerngebiet der Wortherseeregion hergestellt ist.

=5
2 e )
Lage des Planungsgebietes (Quelle: OK50 KAGIS)

Das Planungsgebiet umfasst das Grundstiick 224/18, KG Moosburg im AusmaB von ca.
1,2 ha.

Die verkehrliche Anbindung erfolgt Gber die L73 (Mitterteich StraBe / Pértschacher StraBe).
Die notwendigen technischen Infrastrukturen sind Uber die bestehende ErschlieBung
vorhanden.

Suadlich des Planungsgebietes verlauft der Stallhofener Bach mit uferbegleitender
Vegetation. Die Zufahrt verlauft tGber 6ffentliches Gewasser.

Das Gelande ist nahezu eben und wird derzeit als Wiesen-/Ackerflache genutzt.

Seite 2



Marktgemeinde Moosburg — TBPL ,,Hotel Stallhofen*

3. Ortliches Entwicklungskonzept

Im Ortlichen Entwicklungskonzept der Marktgemeinde Moosburg aus dem Jahre 2021, wird
fir den Bereich ein touristischer Eignungsstandort (Kreissymbol ,T“) vorgesehen. Der
Bereich liegt innerhalb von Siedlungsgrenzen.

4. Flaichenwidmungsplan

Seite 3



Marktgemeinde Moosburg — TBPL ,,Hotel Stallhofen*

Im derzeit rechtskraftigen Flachenwidmungsplan der Marktgemeinde Moosburg aus dem
Jahre 2000 ist das Planungsgebiet als Bauland reines Kurgebiet gewidmet. Das im
Widmungskorper  befindliche  Nachbargrundstiick  (Restaurant  Fischer) 224/24,
KG Moosburg, ist ebenfalls als reines Kurgebiet ausgewiesen. Westlich befindet sich in
Grinland — Golfplatzwidmung das Clubhaus. Sudlich von Gewdsser und Landesstrale
besteht das Neubaugebiet von Stallhofen in Bauland Dorfgebiet und Wohngebiet.

5. Gefahrenzonen

Gefahrenzonenplan und Hinweiskarte Oberflichenabfluss (Quelle: KAGIS)

Im Planungsgebiet sind im Sltden entlang des Stallhofener Baches Rote Gefahrenzonen
ausgewiesen. Die Gelbe Gefahrenzone bedeckt groBtenteils das librige Planungsgebiet. Es
gilt der Gefahrenzonenplan der Bundeswasserbauverwaltung ,Moosburgerbach -
Gemeinden Techelsberg, Moosburg” aus dem Jahr 2011.

GemaB Hinweiskarte zum Oberflachenabfluss lasst sich eine maBige Gefahrdung fir die
Gelben Zonen innerhalb des Planungsgebietes ableiten. Eine erhohte Gefdhrdung besteht
auf den benachbarten Grundstiicken nordlich des Planungsgebietes in Form einen
Abflussbereiches, der sich von Nordwest nach Ost erstreckt.

6. Bebauungsbedingungen

Der Teilbebauungsplan ,SI-Concept” fir die Grundstiicke 224/17 und 224/18, KG
Moosburg, wurde vom Gemeinderat am 13.03.1996, ZI. 031-2/1995 erlassen. Dessen
Bebauungsbedingungen richten sich nach einer detaillierten zeichnerischen Darstellung,
die mit den Zielsetzungen zur vorliegenden Verordnung nicht mehr vereinbar ist. Zudem
kommen Teile des Baufeldes innerhalb der Roten Gefahrenzone zum Liegen, wodurch ein
Widerspruch zur tatsachlichen Realisierbarkeit besteht. Im Weiteren kann wegen
unterschiedlicher Eigentimerstrukturen ein zusammenhangendes Projekt weder baulich
noch funktional entwickelt werden.
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Marktgemeinde Moosburg — TBPL ,,Hotel Stallhofen*

Durch die vorliegende Verordnung des Teilbebauungsplanes werden Bestimmungen fir
das konkrete Hotelprojekt auf Grundstlick 224/18, KG Moosburg, neu erlassen, die eine
geordnete bauliche Entwicklung fir den Tourismusstandort in Stallhofen sicherstellen.

Die einzelnen Bestimmungen werden wie folgt erlautert:

§ 1 Geltungsbereich
Der Geltungsbereich umfasst das Grundstiick 224/18, KG 72145 Moosburg. Die grafisch
ermittelte Flache betragt ca. 12.630 m?.

Hierdurch wird der Teilbebauungsplan ,SI-Concept” fir das Grundstiick 224/18, KG
Moosburg, neu Uberplant. Fir das angrenzende Grundstick 224/17, KG Moosburg,
entfallen dessen Bestimmungen wegen Aufhebung des Teilbebauungsplanes.

Es ist anzumerken, dass derzeit beide unbebauten Grundstlicke eine weitgehend isolierte
Widmungsflache im reinen Kurgebiet umgrenzen, fir die ein stddtebaulicher und
funktionaler Zusammenhang besteht, der in nachfolgenden Planungen — insbesondere flr
Grundstiick 224/17, KG Moosburg — eine integrierte Betrachtung verlangt.

§ 2 MindestgroBBe der Baugrundstiicke

Die MindestgréBe der Baugrundstiicke betrdgt 12.000 m?. Dadurch wird die Teilung mit
Ausnahme von Grundsticken fir infrastrukturelle Einrichtungen ausgeschlossen.
Insgesamt soll fiir den Bereich eine groBzligig aufgelockerte Bebauungsstruktur erzielt
werden, die der touristischen Nutzung als Hotelstandort entspricht.

Als Baugrundstiick wird ein im Flachenwidmungsplan zur Ganze als Bauland gewidmetes
Grundstick definiert.

§ 3 Bauliche Ausnutzung von Baugrundstiicken

Zur Festlegung der baulichen Ausnutzung der Baugrundsticke wird auf die
GeschoBflachenzahl (GFZ) zuriickgegriffen. Alle volumensbildende Bauwerke sind in der
GFZ-Berechnung zu berilicksichtigen. MaBBgeblich ist die duBere Kubatur, d. h. auch jene
Flachen unter dem Gebdudevorsprung, die sich aus der Projektion der AuBBenwéande der
ObergeschoBe ergeben, sind miteinzubeziehen.

§ 4 Bebauungsweise
Als zuldssige Bebauungsweise wird die offene Bauweise festgelegt. Mangels der
Moglichkeit von Grundstiicksteilungen sind andere Bebauungsweisen nicht vorgesehen.

Die offene Bauweise wird durch § 48 Abs. 6 Z 2 K-ROG 2021 geregelt. Die Abstandsflachen
gemaB K-BO 1996 idgF und K-BV idgF sind einzuhalten.

§ 5 Bauhohe

Zur Sicherstellung des staddtebaulichen Ubergangs und dem Einfiigen in die offene
Landschaft wird die Hohenentwicklung durch die maximal zuldssige Bauhdhe bestimmt.
Die Hohengliederung erfolgt gemal der stadtebaulichen Grundkonzeption.

Die absolute Hohenbegrenzung wird gemessen Uber der Eingangshdhe FuBboden-
oberkante mit 515,00 m Gber Adria festgelegt. Dies entspricht weitgehend dem nattrlichen
Gelande, welches von West nach Ost um rund einen Meter abfallt.
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Marktgemeinde Moosburg — TBPL ,,Hotel Stallhofen*

§ 6 Baulinien

Die Baulinien sind zur Sicherstellung der stadtebaulichen Qualitdten des Hotelprojektes
eng um die geplanten Baukdrper gelegt. Damit wird die Durchlassigkeit zwischen den
beiden Hauptbaukérpern und dem niedrigeren Verbindungsbau verfestigt. Zur
Differenzierung wird eine zweite Baulinie fir ObergeschoBebenen festgelegt.

Die Abstandsflachen oberirdischer Gebdude sind gemal den Bestimmungen der K-BV idgF
nachzuweisen (vgl. Regelungen zur Bebauungsweise).

Die Baulinien duarfen fiir samtliche unterirdische Bauausfiihrungen, insbesondere der
Herstellung von Tiefgaragen, sowie fiir Anlagen zur Freiflachengestaltung, verkehrlicher
und technische Infrastrukturen Gberschritten werden. Dabei ist anzumerken, dass gemaB
§ 6 Abs. 2.a K-BV idgF fur bauliche Anlagen, die mehr als 1,50 m hoch sind, Abstandsflachen
anfallen.

§ 7 Dachformen
Zur Herstellung einer ruhigen Dachlandschaft, welche ein groBtmaogliches Einfligen in den
sensiblen Landschaftsraum unterstitzt, wird die Festlegung der Flachdachform festgelegt.

§ 8 Verlauf und AusmaB der Verkehrsflachen

Die verkehrliche ErschlieBung erfolgt Giber die Landesstrae L73 (Mitterteich StraBe oder
auch Portschacher StraBe genannt). Die Zufahrt erfolgt GUber Querung des Stallhofener
Baches auf das Baugrundstiick. Diesbeziiglich wird im Falle der Ertliichtigung der Zufahrt
auf die erforderliche wasserrechtliche Bewilligung hingewiesen.

Die Anzahl der nachzuweisenden KFZ-Stellplatze wird aus den Bestimmungen des
textlichen Bebauungsplanes der Marktgemeinde Moosburg abgeleitet. Die Anzahl ergibt
sich aus den zur Realisierung kommenden Beherbergungseinheiten (Gastezimmer und
Residenzen) und sind Uberwiegend in Tiefgaragen unterzubringen.

Flr Besucher- und Personal-Stellpldtze wird bezogen auf die Beherbergungseinheiten ein
Schlussel von 1 : 6 festgelegt. Besucher-Stellplatze sollen vorwiegend oberirdisch situiert,
leicht auffindbar und als solche gekennzeichnet werden. Der Nachweis von Besucher- und
Personal-Stellpldatzen kann auch auBerhalb in einer Entfernung von 50,00 m gemessen ab
der Grenze des Geltungsbereiches erbracht werden. Dies entspricht einer zumutbaren
Gehdistanz unter Ricksichtnahme auf das zu Grunde liegende Hotelprojekt und der
bestehenden ortlichen Situation. Bezliglich des Nachweises der Benutzbarkeit von
Stellplatzen auf Fremdgrundstiicken wird eine grundbicherliche Sicherstellung o.a.
empfohlen.

§ 9 Baugestaltung

Die Baugestaltung zielt auf die Umsetzung der Qualitaten des konkreten Entwurfes zum
Hotelprojekt ab: Solides SockelgeschoB mit vorspringenden ObergeschoBen, um eine
gewisse Leichtigkeit der Baukdrper zu erzeugen. Die ObergeschoBBe sollen im
Erscheinungsbild als Holzfassaden ausgestaltet werden, vorzugsweise in einer Textur,
welche die Ablesbarkeit der GeschoBigkeit unterbindet. Insgesamt wird eine formal
reduzierte Formensprache angestrebt, die sich in ihrer Schlichtheit in den strukturreichen
offenen Landschaftsraum einfiigt.

Unter diesem Gesichtspunkt werden auch restriktive Bestimmungen zu Betriebsstatten-
bezeichnungen und Werbepylone getroffen.

Aus klimatischen und energetischen Griinden sind Dachflachen entweder zu begriinen oder
durch Photovoltaik- bzw. Solaranlagen zu nutzen.
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§ 10 Gestaltung von AuBenanlagen

Die Randbereiche des Planungsgebietes zur offenen Landschaft sind als Grunfilter
einzugrlinen, sodass ein reich strukturiertes Griinband entsteht. Die inneren Freiflachen
sind parkartig auszugestalten, um den AuBenbereichen einen reprasentativen
Hotelcharakter zu verleihen. Der Einfahrtsbereich inklusive des Uferbegleitstreifens des
Stallhofener Baches sind mit Baumreihen zu versehen, um ein straBenraumwirksames
Begleitgriin herzustellen zu kdnnen.

Hinsichtlich der Ausgestaltung des Freiraumes, der Pflanzqualitdt von Baumen und des
Umgangs mit versiegelten Flachen wird ein hoher Standard vorgegeben. MaBnahmen zur
Entwdsserung bzw. Retention von Oberflichenwasser sollen in einem innovativen
Gesamtkonzept nach den Grundsatzen des Griin-Blauen Netzwerkes umgesetzt werden.

Die konkrete Griin- und Freiflaichengestaltung der AuBenanlagen ist durch einen eigens zu
genehmigenden Bepflanzungsplan auszugestalten. Dazu soll im Detail auf die individuellen
Anforderungen des touristischen Projektes eingegangen werden.

§ 11 Art der Nutzung von Gebduden

Es gilt § 19 Abs. 2 K-ROG 2021 (Bauland reines Kurgebiet): Zuldssig sind Geb&dude von Gast-
und Beherbergungsbetrieben samt dazugehdrigen sonstigen baulichen Anlagen, die dem
Tourismus oder Freizeitgestaltung dienen, wie insbesondere Sport- und
Erholungseinrichtungen, Vergnigungs- und Veranstaltungsstatten sowie bauliche
Anlagen, die Uberwiegend den wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Bedirfnissen der
Einwohner des Kurgebiets oder dem Tourismus dienen.

§ 12 Inkrafttreten

In den Schlussbestimmungen wird der Teilbebauungsplan ,SI-Concept” fur die
Grundstlicke 224/17 und 224/18, beide KG Moosburg, aufgehoben.

Der vorliegende Teilbebauungsplan regelt die Bebauungsbedingungen fir das Grundstiick
224/18, KG Moosburg, neu.
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Beilage

Vorentwurf zum Hotelprojekt (Auszug)
SMAP Architektur- und Generalplanung GmbH
InvalidenstralBe 7, 10115 Berlin

LENDARCHITEKTUR
Tarviser StraBe 180, 9020 Klagenfurt a. W.
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Lageplan, ErdgeschoBB
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